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Sitzung vom18. April 2023  

Beschl. Nr. 2023-124 
6.1.2.5 Baurechte, Dienstbarkeiten, Transaktionen 

Durchleitungsrecht, Löschung Dienstbarkeit; Zustimmung 
 
 
Ausgangslage 
 
Seit dem 23. Dezember 1933 besteht eine Grunddienstbarkeit auf ein Durchleitungsrecht für 
eine Wasserleitung (SP Art. 307) auf den Grundstücken Kat. Nr. 8278, 6779, 6180, 6182, 
6181, 5938, 5189, 4336, 8254, 8241, 8252, 8277 und 8279 zu Gunsten der Stadt Adliswil 
und der Eigentümerschaft des Grundstückes mit der Kat. Nr. 4243. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Dienstbarkeit SP Art. 307 ist auf dem Grundstück Kat. Nr. 4243 eingetragen. Das 
Grundstück ist im Servituts-Text nicht aufgeführt und die Wasserleitung führt nicht mehr 
durch die Liegenschaft. Daher kann diese gelöscht werden. 
 
 
 
Auf Antrag des Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 
Abs. 1 Bst. h der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Der Löschung der Dienstbarkeit SP Art. 307 auf Kat.Nr. 4243 vom 
23. Dezember 1933 wird zugestimmt. 
 

2 Simone Mayer, Projektleiterin Werkbetriebe, wird ermächtigt, die Stadt auf dem 
Notariat und Grundbuchamt zu vertreten und alle notwendigen Dokumente, 
insbesondere Verträge, Dienstbarkeiten, Löschungsbewilligungen und Mutationen, zu 
unterzeichnen. 
 

3 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
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4 Mitteilung an: 

 
4.1 Ressortleiterin Werkbetriebe 
4.2 Notariat Thalwil (mit separatem Schreiben, inkl. unterzeichneter Beschluss) 
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